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Vorwort

Die 8. Auflage berücksichtigt neben neuer Rechtsprechung auch die Düsseldorfer
Tabelle 2022.

Der Bundesgerichtshof hat das Tor zur Erweiterung der Düsseldorfer Tabelle geöffnet.
Sie wurde nunmehr von zehn auf fünfzehn Einkommensgruppen erweitert. Die bislang
höchste Einkommensgruppe 10 ging bis 5.500 EUR. Jetzt reicht die höchste Gruppe,
die Einkommensgruppe 15, bis 11.000 EUR, wobei ab Gruppe 11 die Einkommensspan-
nen größer werden.

Die Oberlandesgerichte haben sich darauf verständigt, den Erwerbstätigenbonus beim
Ehegattenunterhalt mit 1/10 anzusetzen.

Der BGH hat auch seine Rechtsprechung zum Verhältnis der quotalen (Halbteilung) und
konkreten Bedarfsbestimmung beim Ehegattenunterhalt präzisiert.

Der Gesetzgeber hat bereits 2020 durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz dem Eltern-
unterhalt durch eine Einschränkung des Anspruchsübergangs auf den Sozialhilfeträger
seine Schärfe genommen. Doch besteht seither Unklarheit darüber, ob die hohe Hürde
für einen Regress des Sozialhilfeträgers gegen den Unterhaltspflichtigen (Jahresbrutto-
einkommen von 100.000 EUR), direkt auf das Unterhaltsverhältnis zwischen dem unter-
haltsberechtigten Elternteil und dem unterhaltspflichtigen Kind zu übertragen ist – und
zwar durch entsprechende Anhebung des Selbstbehalts. Viele unterhaltsrechtliche Leit-
linien enthalten sich nunmehr einer konkreten Aussage zum Selbstbehalt beim Eltern-
unterhalt.

Das Buch versteht sich als Arbeitshilfe und Leitfaden für die Praxis, insbesondere für
Rechtsanwälte, die sich nicht ständig dem Unterhaltsrecht widmen, und für die, die im
Bereich Soziale Arbeit tätig sind, sowie für Mitarbeiter von Behörden, die schwerpunkt-
mäßig nur mit bestimmten Unterhaltsrechtsverhältnissen befasst sind, aber dennoch das
gesamte „Unterhaltsgeflecht“ würdigen müssen. Es dient aber auch als Ratgeber für die,
die Unterhalt schulden oder verlangen. Es soll eine Anleitung zur schnellen Einordnung
und damit auch zur Beantwortung unterhaltsrechtlicher Fragen sein. Der Aufbau nach
Fallkonstellationen ermöglicht eine rasche Orientierung und hilft bei der Ortung von Pro-
blemen. Eine kompakte „Fallübersicht“ ist bei der Suche behilflich. Bei Detailfragen ist
ein Rückgriff auf Lehrbücher, Handbücher und Kommentare sowie auf die einschlägige
Rechtsprechung unentbehrlich. Insoweit möchte das Buch auch ein Bindeglied zwischen
diesen Informationsquellen und unterhaltsrechtlichen Berechnungsprogrammen sein.

Ausgangspunkt der Fälle sind Familienkonstellationen, die in der Praxis häufig vorkom-
men. Vorrangig werden also die Unterhaltsansprüche von Kindern, Ehegatten und unver-
heirateten Elternteilen dargestellt. Daneben werden aber auch der Familienunterhalt, der
Elternunterhalt und der Enkelunterhalt angesprochen.
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Das Werk soll Juristen oder Betroffenen eine Grundlage dafür bieten, sich dem in der Pra-
xis häufigsten und wichtigsten Streitpunkt beim Unterhalt widmen zu können, nämlich
der Ermittlung des Einkommens der Beteiligten. Streitigkeiten bei der Einkommens-
ermittlung – sei es das Einkommen des Unterhaltsberechtigten, sei es das Einkommen
des Unterhaltspflichtigen – dominieren fast alle Unterhaltsverfahren. Diese Einkom-
mensermittlung ist jedoch nicht Gegenstand der nachfolgenden Fälle. Wer sich über
die Einkommensermittlung, also die Feststellung der relevanten Einkünfte und der be-
rücksichtigungsfähigen Abzugsposten, informieren möchte, erhält hierzu eine schnelle
und wichtige Anleitung in den unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Oberlandesgerichte.
Darüber hinaus gibt es hierzu freilich eine große Menge an Rechtsprechung und Literatur.

Gaimersheim, April 2022 Dr. Norbert Sitzmann

Vorwort
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Allgemeine Erläuterungen

1#& Fallbeispiele

Die Fallbeispiele haben jeweils auch eine Kurzbezeichnung wie beispielsweise
M 2.000 EUR – F 0 EUR + K1 (2 J) + K2 (6 J).

M steht für den Unterhaltspflichtigen unter Angabe seines bereinigten Nettoeinkommens.

F steht für einen unterhaltsberechtigten Ehegatten unter Angabe seines bereinigten Netto-
einkommens.

G steht für einen Großelternteil.

neKM ist die Abkürzung für die nichteheliche Kindsmutter, neKV benennt den nichtehe-
lichen Kindsvater.

K bezeichnet die Kinder mit Ordnungszahl unter Angabe des Alters.

Ein Gedankenstrich trennt verschiedene Haushalte voneinander.

Ein Pluszeichen verbindet Personen innerhalb eines Haushalts.

#& Rechtsprechung

Auszüge aus Entscheidungen des BGH und des BVerfG sind – wie zum Teil Hinweise,
Praxistipps und Rechenwege – jeweils mit

grauen Seitenbalken gekennzeichnet.

#& Tabellen

Auszugsweise wiedergegebene Passagen der Gesetzestexte, der Düsseldorfer Tabelle,
der Leitlinien, der Begründung zum Gesetzentwurf und der Kindesunterhaltstabelle
sind mit einem Rahmen abgegrenzt.

#& Gesetze

§§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.

#& Leitlinien1

In den Fallbeispielen sind jeweils beispielhaft die Süddeutschen Leitlinien auszugsweise
wiedergegeben. Die im Einzelfall maßgeblichen Leitlinien – je nachdem, in welchem
OLG-Bezirk das Unterhaltsverfahren durchzuführen wäre – können abweichen. Zum Ab-
ruf dieser Leitlinien im Internet vgl. das Kapitel „Hilfreiche Internetseiten“. Die Leit-
linien sind nicht gleichlautend, aber sie haben denselben Aufbau und damit dieselbe Glie-
derung. Unter den in den Fallbeispielen jeweils angegebenen Ziffern der Süddeutschen

1 Kritisch zur Qualität der Leitlinien in Bezug auf Sozialleistungen Conradis, Die unterhaltsrechtlichen Leitlinien
und das Sozialrecht, FamRZ 2022, 80.

51



Reemers Publishing Services GmbH
o:/DAV/1700_Satz/3d/av.1700.einl0001.3d from 04.05.2022 16:09:52
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

Leitlinien können – in fast allen Fällen – auch die entsprechenden Passagen in den jeweils
einschlägigen Leitlinien gefunden werden.

#& Fallbeispiele

In den nachfolgenden Fallbeispielen werden gängige Unterhaltskonstellationen dar-
gestellt. Das in den Fallangaben genannte Nettoeinkommen ist das Einkommen, das be-
reits um sämtliche Abzüge, die unterhaltsrechtlich zulässig sind, gekürzt ist. Es sind also
auch die berufsbedingten Aufwendungen bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist
jedoch der Erwerbstätigenbonus, weil dieser nur bei der Bestimmung des Bedarfs der
Ehefrau abgezogen wird. Das für Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehende Einkom-
men kürzt der Erwerbstätigenbonus dagegen nicht.

Es handelt sich in den Fällen jeweils um das für die Unterhaltsberechnung relevante Ein-
kommen (vgl. hierzu Eder/Kuckenburg, § 1; FA-FamR/Gerhardt, 6. Kapitel Ziffer II;
Wendl/Dose, Unterhaltsrecht § 1). In der Praxis stellt sich oftmals sowohl auf Seiten
des Unterhaltsschuldners als auch der Unterhaltsberechtigten die Vorfrage, ob der Betrag
des tatsächlichen Einkommens wegen Zurechnung von fiktivem Einkommen zu erhöhen
ist bzw. ob es wegen überpflichtgemäßer Anstrengung bei der Erzielung zu kürzen ist.

#& Zum überobligatorischen Einkommen

Ehegattenunterhalt

BGH, Urt. v. 31.10.2012 – XII ZR 30/10 Rn 15 f.

a) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, dass nach Erreichen der
gesetzlichen Altersgrenze grundsätzlich keine Erwerbsobliegenheit mehr besteht.
Eine vom Unterhaltspflichtigen nach Erreichen der Regelaltersgrenze für die ge-
setzliche Rente ausgeübte Erwerbstätigkeit ist vielmehr – entsprechend der Lage
bei dem Unterhaltsberechtigten – regelmäßig überobligatorisch (Urteil BGHZ
188, 50 = FamRZ 2011, 454 Rn 19 ff. m.w.N.). Diese vom Senat für den nachehe-
lichen Unterhalt aufgestellten Grundsätze gelten auch für den Trennungsunterhalt
nach § 1361 BGB.

b) Aus der grundsätzlichen Überobligationsmäßigkeit (Unzumutbarkeit) der Er-
werbstätigkeit folgt indessen noch nicht ohne weiteres, dass das daraus erzielte
Einkommen für die Unterhaltsbemessung außer Betracht zu lassen ist. In wel-
chem Umfang das Einkommen aus überobligatorischer Tätigkeit für den Un-
terhalt heranzuziehen ist, ist vielmehr nach den Grundsätzen von Treu und
Glauben aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Da-
bei können etwa das Alter und die mit der fortgesetzten Erwerbstätigkeit zuneh-
mende körperliche und geistige Belastung, ergänzend auch die ursprüngliche Pla-
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nung der Eheleute und die beiderseitigen wirtschaftlichen Verhältnisse heran-
gezogen werden (Urteil BGHZ 188, 50 = FamRZ 2011, 454 Rn 23 ff. m.w.N.).

BGH, Urt. v. 12.1.2011 – XII ZR 83/09

Auf Seiten des Unterhaltspflichtigen fehlt es an einer § 1577 Abs. 2 S. 2 BGB entspre-
chenden gesetzlichen Regelung, ob und inwiefern ein aus überobligatorischer (unzu-
mutbarer) Erwerbstätigkeit erzieltes Einkommen für den Unterhalt einzusetzen ist.
Es entspricht hingegen allgemeiner Auffassung, dass auf das Unterhaltsverhältnis als
gesetzliches Schuldverhältnis die Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB) An-
wendung finden und daran die Heranziehung des vom Unterhaltspflichtigen aus über-
obligatorischer Tätigkeit erzielten Einkommens zu messen ist. Erweist sich demnach
eine Einkommenskorrektur nach Billigkeitskriterien als geboten, so ist diese – ent-
sprechend der Betrachtungsweise für den Unterhaltsberechtigten (Urteile BGHZ 162,
384, 393 ff. = FamRZ 2005, 1154, 1157; BGHZ 166, 351, 355 f. = FamRZ 2006, 683,
684 und vom 14.3.2007 – XII ZR 158/04 – FamRZ 2007, 882, 887) – bereits bei der
Bemessung des Unterhaltsbedarfs nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB vorzunehmen,
wenn dieser wie im vorliegenden Fall als Quote aufgrund des beiderseitigen Einkom-
mens der Ehegatten ermittelt wird (Urteile vom 29.11.2000 – XII ZR 212/98 – FamRZ
2001, 350, 352 und vom 19.5.1982 – IVb ZR 702/80 – FamRZ 1982, 779, 780).

Beim Unterhaltsberechtigten endet die Erwerbsobliegenheit mit Erreichen der Re-
gelaltersgrenze nach § 35 SGB VI, § 41 Abs. 1 BBG a.F. (nunmehr § 51 BBG; vgl.
auch § 25 BeamtStG).

Grundsätzlich macht es zudem keinen Unterschied, ob der Unterhaltspflichtige in ei-
nem abhängigen Arbeits- oder Dienstverhältnis steht oder ob er gewerblich oder
freiberuflich tätig ist (Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen
Praxis, 7. Aufl., § 1 Rn 447; Luthin/Koch/Margraf, Handbuch des Unterhaltsrechts,
11. Aufl., Rn 1036; Staudinger/Engler/Kaiser, BGB [2000] § 1603 Rn 172).

Aus der grundsätzlichen Überobligationsmäßigkeit (Unzumutbarkeit) der Er-
werbstätigkeit folgt noch nicht, dass das daraus erzielte Einkommen für die Unter-
haltsbemessung außer Betracht zu lassen ist. In welchem Umfang das Einkommen
aus überobligatorischer Tätigkeit für den Unterhalt heranzuziehen ist, ist vielmehr
nach den Grundsätzen von Treu und Glauben aufgrund der konkreten Umstände
des Einzelfalls zu beurteilen.

BGH, Beschl. v. 15.2.2017 – XII ZB 201/16

Trifft die Kinderbetreuung mit einer Erwerbstätigkeit des betreuenden Elternteils
zusammen, ist nach neuerer Senatsrechtsprechung nicht ein pauschaler Betreuungs-
bonus zu gewähren (vgl. bereits Senatsbeschluss vom 7.11.2012 – XII ZB 229/11 –
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FamRZ 2013, 109 Rn 29), sondern hängt es von den besonderen Umständen des Ein-
zelfalls ab, inwieweit das erzielte Einkommen ganz oder teilweise als überobliga-
torisch unberücksichtigt bleibt (Senatsbeschluss vom 11.11.2015 – XII ZB 7/15 –
FamRZ 2016, 199 Rn 17).

Eine Erwerbstätigkeit ist unterhaltsrechtlich als überobligatorisch zu bewerten, wenn
der betreuende Elternteil erwerbstätig ist, obwohl ein Erwerbshindernis in Form der
Kinderbetreuung besteht.

Über die Anrechnung ist deshalb nach Treu und Glauben unter Beachtung der
Umstände des Einzelfalls zu entscheiden (vgl. für den Ehegattenunterhalt Senats-
beschluss vom 1.10.2014 – XII ZB 185/13 – FamRZ 2014, 1987 Rn 19 f. m.w.N.
und zum Kindesunterhalt Senatsurteil BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156 f.).

BGH, Beschl. v. 15.5.2019– XII ZB 357/18 Rn 48

Soweit die Rechtsbeschwerdeerwiderung rügt, die Betreuungskosten dürften nicht
doppelt in Ansatz gebracht werden, weist der Senat darauf hin, dass die Entscheidung,
in welcher Form die Betreuungskosten im Rahmen des § 1577 Abs. 2 BGB berück-
sichtigt werden, grundsätzlich dem Tatrichter im Rahmen seiner Billigkeitsabwägung
obliegt (vgl. aber Senatsbeschluss vom 15.2.2017 – XII ZB 201/16, FamRZ 2017, 711
Rn 19 f.). Die Berücksichtigung eines anrechnungsfreien Betrages des auf einer über-
obligationsmäßigen Tätigkeit beruhenden Mehreinkommens hat der Senat auch
dann für gerechtfertigt gehalten, wenn keine konkreten Betreuungskosten anfallen
(Senatsurteil BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156).

Verwandtenunterhalt

BGH, Beschl. v. 21.10.2020 – XII ZB 201/19 Rn 35 ff.

aa) Allerdings kann das aus einer überobligatorischen Tätigkeit erzielte Einkommen
des Unterhaltspflichtigen nach der Rechtsprechung auch beim Kindesunterhalt teil-
weise anrechnungsfrei bleiben.

Überobligatorisch ist eine Tätigkeit dann, wenn für sie keine oder nur eine einge-
schränkte Erwerbsobliegenheit besteht und deshalb derjenige, der sie ausübt, un-
terhaltsrechtlich nicht daran gehindert ist, sie jederzeit zu beenden oder zu redu-
zieren (vgl. Senatsbeschluss vom 15.2.2017 – XII ZB 201/16, FamRZ 2017, 711
Rn 19 ff. m.w.N. und Senatsurteil BGHZ 162, 384 = FamRZ 2005, 1154, 1156). Es
entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass auch beim Verwandtenunterhalt
(§ 1601 BGB) das Einkommen des Unterhaltspflichtigen nur eingeschränkt zu be-
rücksichtigen ist, wenn es auf einer überobligatorischen Tätigkeit beruht und eine voll-
ständige Heranziehung des Einkommens zu Unterhaltszwecken gegen Treu und Glau-
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ben nach § 242 BGB verstieße (Senatsbeschluss vom 10.7.2013 – XII ZB 297/12,
FamRZ 2013, 1558 Rn 12, 16 f.).

Es ist ferner in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Tätigkeit eines Un-
terhaltspflichtigen auch dann als ganz oder teilweise überobligatorisch bewertet wer-
den kann, wenn die Ausübung der Erwerbstätigkeit mit an sich unzumutbaren ge-
sundheitlichen Belastungen verbunden ist. Wer sich gegenüber seiner Erwerbs-
obliegenheit auf eine krankheitsbedingte Einschränkung seiner Erwerbsfähigkeit
berufen will, muss grundsätzlich Art und Umfang der behaupteten gesundheitlichen
Beeinträchtigungen oder Leiden angeben und hat ferner darzulegen, inwieweit die be-
haupteten gesundheitlichen Störungen sich auf die Erwerbsfähigkeit auswirken (Se-
natsbeschluss vom 10.7.2013 – XII ZB 297/12, FamRZ 2013, 1558 Rn 12 m.w.N.).

BGH, Urt. v. 12.1.2011 – XII ZR 83/09

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es anerkannt, dass auch das Ein-
kommen eines zum Verwandtenunterhalt Verpflichteten nur eingeschränkt zu be-
rücksichtigen ist, wenn es auf überobligatorischer Tätigkeit beruht und eine voll-
ständige Heranziehung des Einkommens gegen Treu und Glauben nach § 242
BGB verstieße (Urt. v. 7.11.1990 – XII ZR 123/89 – FamRZ 1991, 182, 183 f. m.w.N.;
vgl. auch Staudinger/Engler/Kaiser, BGB [2000] § 1603 Rn 170 ff.).

Eine regelmäßig vollständige Heranziehung des Einkommens aus einer gemessen
an § 1603 Abs. 1 BGB überobligatorischen Erwerbstätigkeit ist nur dann angezeigt,
wenn die gesteigerte Unterhaltspflicht nach § 1603 Abs. 2 BGB eingreift, wobei
in diesem Fall bereits die Erwerbsobliegenheit weiter reicht als beim nicht privile-
gierten Volljährigenunterhalt und beim Ehegattenunterhalt (vgl. Urt. v. 3.12.2008
– XII ZR 182/06 – FamRZ 2009, 314 und OLG Dresden NJW-RR 2003, 364).

Im Mangelfall ist demnach regelmäßig auch das Einkommen aus einer nach dem
Maßstab des § 1603 Abs. 1 BGB unzumutbaren Erwerbstätigkeit für den Kindesunter-
halt einzusetzen, wenn anderenfalls der Mindestunterhalt nach § 1612a Abs. 1 BGB
gefährdet wäre.

Soweit hingegen die Eingruppierung des Unterhaltspflichtigen in eine höhere Ein-
kommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle in Frage steht, muss die Anrechenbarkeit
des Einkommens nach Treu und Glauben bereits bei der Ermittlung des angemessenen
Bedarfs nach § 1610 Abs. 1 BGB berücksichtigt werden. Denn das Kind leitet – inso-
weit vergleichbar mit dem Ehegatten nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB – seine Lebens-
stellung von der des Unterhaltspflichtigen ab. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass
der Unterhaltsbedarf nach der Düsseldorfer Tabelle entsprechend dem der Höhe nach
gestaffelten Einkommen des Unterhaltspflichtigen bemessen wird. Soweit demnach
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die Berücksichtigung des überobligatorischen Einkommens nicht mit Treu und Glau-
ben vereinbar wäre, ist schon der Bedarf nur aufgrund des reduzierten Einkommens zu
bemessen.

Zum überobligatorischen Einkommen speziell bei der Unterhaltspflicht gegenüber
minderjährigen Kindern vgl. Fall 1.

#& Zum fiktiven Einkommen

Allgemein

BGH, Beschl. v. 9.11.2016 – XII ZB 227/15 Tz. 18

Die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen bestimmt sich in erster Linie nach dem
von ihm erzielten bzw. nach dem ihm möglichen und in zumutbarer Weise erzielbaren
Einkommen (vgl. Urt. v. 9.7.2003 – XII ZR 83/00 – FamRZ 2003, 1471, 1473). Den Un-
terhaltspflichtigen trifft grundsätzlich eine Obliegenheit zur vollschichtigen Erwerbs-
tätigkeit (Beschl. v. 10.7.2013 – XII ZB 297/12 – FamRZ 2013, 1558 Rn 12 ff.; Wendl/
Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 9. Aufl., § 1 Rn 736). Er-
füllt er seine Erwerbsobliegenheit nicht, ist ihm ein fiktives Einkommen in Höhe
des aus einer ihm möglichen und zumutbaren Tätigkeit erzielbaren Verdienstes zu-
zurechnen (Urt. v. 9.7.2003 – XII ZR 83/00 – FamRZ 2003, 1471, 1473; Wendl/Klink-
hammer, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 9. Aufl., § 2 Rn 245).

BGH, Beschl. v. 1.7.2015 – XII ZB 240/14 Rn 42

Denn die Zurechnung fiktiven Einkommens ist nach allgemeinen Grundsätzen nur
dann möglich, wenn dem Unterhaltspflichtigen ein unterhaltsbezogen leichtfertiges
Verhalten vorgeworfen werden kann.

Beruhen Einkommensminderungen auf einer Verletzung der Erwerbsobliegenheit des
Unterhaltspflichtigen oder sind sie durch freiwillige berufliche oder wirtschaftliche Dis-
positionen des Unterhaltsverpflichteten veranlasst und hätten sie von diesem durch zu-
mutbare Vorsorge aufgefangen werden können, bleiben sie deswegen unberücksichtigt
mit der Folge, dass stattdessen fiktive Einkünfte anzusetzen sind (st. Rspr., vgl. etwa Se-
natsurteile vom 11.7.2012 – XII ZR 72/10, FamRZ 2012, 1483 Rn 29; BGHZ 189, 284 =
FamRZ 2011, 1041 Rn 36 und BGHZ 175, 182 = FamRZ 2008, 968 Rn 45).

Ehegattenunterhalt

BGH, Urt. v. 30.3.2011 – XII ZR 3/09

Im Rahmen der Unterhaltsbemessung nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 und der Leistungs-
fähigkeit des Unterhaltsschuldners nach § 1581 BGB ist neben den tatsächlich erziel-
ten Einkünften auch die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners zu berücksich-
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tigen (Wendl/Dose, Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis 7. Aufl. § 1
Rn 487 ff.). Dies ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit
dem Grundgesetz vereinbar (BVerfGE 68, 256 = FamRZ 1985, 143, 145 f.).

Gibt der Unterhaltspflichtige seine vollschichtige Erwerbstätigkeit nach der Trennung
freiwillig auf, ist er grundsätzlich so zu behandeln, als ob er das zuvor erzielte Ein-
kommen weiter erhält.

Gegen die fortdauernde Zurechnung dieses Einkommens kann er sich nur mit dem
Einwand zur Wehr setzen, dass er die frühere Arbeitsstelle auch aus anderen Gründen
verloren hätte oder das im Rahmen dieser Tätigkeit zuvor erzielte Einkommen auch
sonst nicht mehr erzielen würde (Urt. v. 20.2.2008 – XII ZR 101/05 – FamRZ 2008,
872 Rn 19 ff.).

Elternunterhalt

BGH, Beschl. v. 12.9.2018 – XII ZB 384/17 Rn 13 f.

Ebenfalls zutreffend ist die Beurteilung des Beschwerdegerichts, dass die Mutter der
Antragsgegnerinnen in Höhe der durch ihre tatsächlichen Eigeneinkünfte (Sozialver-
sicherungsrente, Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, Pflegewohngeld)
nicht gedeckten Heimkosten auch unterhaltsbedürftig ist.

Gemäß § 1602 BGB ist unterhaltsberechtigt nur, wer außerstande ist, sich selbst zu un-
terhalten. Zum unterhaltsrechtlich maßgeblichen Einkommen des Unterhaltsberech-
tigten gehören auch Sozialleistungen, wenn sie nicht subsidiär sind (vgl. Wendl/Dose,
Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis, 9. Aufl., § 1 Rn 664). Dabei
besteht eine Obliegenheit, bedarfsdeckende Sozialleistungen in Anspruch zu neh-
men; verstößt der Unterhaltsberechtigte gegen diese Obliegenheit, können ihm fiktive
Einkünfte in Höhe der entgangenen Sozialleistung zugerechnet werden (vgl. Se-
natsbeschlüsse BGHZ 206, 177 = FamRZ 2015, 1467 Rn 11 und BGHZ 206, 25 =
FamRZ 2015, 1594 Rn 31). Dies kommt unter den hier obwaltenden Umständen
aber nicht in Betracht.

Kindesunterhalt

Zum fiktiven Einkommen speziell bei der Unterhaltspflicht gegenüber minderjährigen
Kindern vgl. Fall 3.
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Hilfreiche Internetseiten

Die unterhaltsrechtlichen Leitlinien sind üblicherweise auf den Websites der Oberlan-
desgerichte abrufbar. Die in den Fallbeispielen häufig beispielhaft angeführten Unter-
haltsrechtlichen Leitlinien der Familiensenate in Süddeutschland (SüdL) der Oberlandes-
gerichte Bamberg, Karlsruhe, München, Nürnberg, Stuttgart und Zweibrücken und alle
anderen Leitlinien sind aber auch unter www.famrz.de/tabellen, www.famrb.de oder
www.dfgt.de zu finden. Zwar ist der Inhalt der Leitlinien nicht bundesweit einheitlich,
doch ist zumindest der Aufbau der Leitlinien, also ihre Struktur bzw. Gliederung, verein-
heitlicht („Bundeseinheitliche Leitlinienstruktur“, zuletzt geändert am 25.10.2010). Un-
ter der am Anfang jedes SüdL-Zitats angegebenen Ziffer, kann – in den meisten Fällen –
die einschlägige Stelle anderer Leitlinien gefunden werden.

Die Düsseldorfer Tabelle (DT) ist unter www.olg-duesseldorf.nrw.de/service und unter
www.famrz.de/tabellen, www.dfgt.de oder www.famrb.de zu finden. Lediglich zur Klar-
stellung sei angemerkt, dass das OLG Düsseldorf wie die anderen Oberlandesgerichte
auch Leitlinien – in Ergänzung zur DT – herausgibt.

Bundesgesetze und damit auch das aktuelle Bürgerliche Gesetzbuch, in dem sich die unter-
haltsrechtlichen Vorschriften finden, sind im Internet verfügbar. Unter www.gesetze-im-in-
ternet.de stellt das Bundesjustizministerium in einem gemeinsamen Projekt mit der juris
GmbH nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos zur Verfügung. Es sind ca.
5000 Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes in der aktuell geltenden Fassung ver-
fügbar, darunter eben auch das Bürgerliche Gesetzbuch unter dem Stichwort „BGB“.

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind unter www.bundesverfas-
sungsgericht.de, die des Bundesgerichtshofes unter www.bundesgerichtshof.de abrufbar.

Eine Steuerberechnung ermöglicht die Seite www.bmf-steuerrechner.de des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen.

Aktuelles zum Unterhaltsrecht berichtet der Deutsche Familiengerichtstag e.V. unter
www.dfgt.de.

Neuheiten speziell zum Kindesunterhalt finden sich auf der Website des Deutschen In-
stituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) unter www.dijuf.de.
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Übersichten zum Unterhaltsrecht

I. Allgemeine Prüfungsreihenfolge

1& Anspruchsgrundlage: Welcher Unterhaltstatbestand ist erfüllt?
& Bedarf: Wie hoch ist der Bedarf des Unterhaltsberechtigten?

Beim Kindesunterhalt: Düsseldorfer Tabelle
Beim Ehegattenunterhalt: Halbteilungsgrundsatz (oder konkrete Bedarfsberech-
nung)
Bei der nichtehelichen Kindsmutter: Einkommen, das ohne die Geburt des Kindes er-
zielt würde.

& Bedürftigkeit: In welcher Höhe kann der Unterhaltsberechtigte seinen Bedarf – insb.
durch eigenes Arbeitseinkommen – selbst decken? Welcher Restbedarf verbleibt?

& Leistungsfähigkeit: Ist der Unterhaltsschuldner finanziell in der Lage, den errech-
neten „Unterhalt“ zu leisten, ohne dass sein (jeweiliger) Selbstbehalt unterschritten
wird?

& Sonderfragen, je nach Art des Unterhalts (insb. Herabsetzung, Befristung, Verwir-
kung und Verzug).
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II. Unterhaltstatbestände

2

�bersichten zum Unterhaltsrecht
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III. Kindesunterhalt

3
Kindesunterhalt 

für

minderjährige
 Kinder 

volljährige 
 Kinder 

Anspruchsgrundlage: 
§ 1601 BGB 

Bedürftigkeit
(= fehlendes Einkommen):

§ 1602 BGB
idR gegeben 

Bedarf:
§ 1610 BGB 

Leistungsfähigkeit:  
§ 1603 BGB 

Selbstbehalt: 
1.400/1.160/960 €

Leistungsfähigkeit:  
§ 1603 BGB 

Selbstbehalt: 
1.400/1.160/960 €

Anspruchsgrundlage: 
§ 1601 BGB 

Bedürftigkeit  

§ 1602 BGB 

zB wegen Ausbildung
(nicht: Arbeitslosigkeit)

Bedarf:
§ 1610 BGB 

im Haushalt eines 
Elternteils: 

Altersstufe 4 der DT 

eigener Hausstand: 
Bedarf nach Nr. 

13.1.2 der Leitlinien 

im Haushalt eines 
Elternteils: 

Düsseldorfer Tabelle 

eigener Hausstand: 
idR wie Volljähriger

Internat/Heim: 
je nach Kosten

III. Kindesunterhalt
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IV. Ehegattenunterhalt

4 Ehegatten- 
unterhalt

Trennungsunterhalt 
nachehelicher 

Unterhalt 

Anspruchsgrundlage
§ 1361 BGB 

Bedarf
§ 1361 BGB 

Bedürftigkeit:     
§ 1361 BGB 

Bedarf abzgl eigene Einkünfte

Leistungsfähigkeit: 
§ 1361 BGB 

Ehegattenmindestselbstbehalt 
1.280 € 

Anspruchsgrundlagen
§ 1569 ff BGB

Bedarf 
§ 1578 BGB 

Bedürftigkeit:
§ 1577  

Bedarf abzgl eigene Einkünfte 

Leistungsfähigkeit: 
§ 1581 BGB 

Ehegattenmindestselbstbehalt 
1.280 € 

Verwirkung 
§ 1361 III BGB Verwirkung: § 1579  

nach den ehelichen
Lebensverhältnissen

= eheangemessener Bedarf
(quotal oder konkret ermittelt)

Begrenzung
§ 1578b

Herabsetzung
auf den

angemessenen
Bedarf

Befristung

�bersichten zum Unterhaltsrecht

64



Reemers Publishing Services GmbH
o:/DAV/1700_Satz/3d/av.1700.uebersichten.3d from 04.05.2022 16:10:19
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

V. Betreuungsunterhalt für Elternteil nach der Scheidung

5

VI. Unterhalt für Elternteile eines nichtehelichen Kindes

6

VII. Konkurrenz von Unterhaltsansprüchen von „Partnerinnen“
(Ehefrau bzw. nichteheliche Kindsmutter)

7Die Folgen dieser Konkurrenz scheinen trotz der Entscheidungen des BGH vom
7.12.2011 (XII ZR 159/09 und XII ZR 151/09) und trotz des Beschlusses vom 7.5.2014
(XII ZB 258/13) nicht abschließend geklärt. Neben vielen Detailfragen (vgl. Fälle 33 ff.)
hat die Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldner besondere Bedeutung –
insb. die Frage, ob auf dieser Prüfungsebene die vom BVerfG für die Ebene der Bedarfs-

VII. Konkurrenz von Unterhaltsanspr�chen von „Partnerinnen“
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ermittlung verworfene „Dreiteilung“ erfolgen kann. Stark vereinfacht kann die Problema-
tik wie folgt dargestellt werden:

1. Ehegattenunterhaltsanspruch der F1

a) Bedarf der F1: Halbteilungsgrundsatz

8 Eheprägendes Einkommen des M

& eheprägende Unterhaltspflichten sind abzuziehen, insb. der Unterhalt für Kinder aus
der ersten Ehe

& Unterhaltspflichten für Kinder aus einer anderen Beziehung können nur abgezogen
werden, wenn diese Verpflichtung die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt hat, ty-
pischerweise also dann, wenn das Kind schon vor Rechtskraft der Scheidung geboren
wurde

& der Unterhalt für F2 hat die Ehe nicht geprägt und ist deshalb nicht abzuziehen. An-
ders, wenn es sich um den Unterhaltsanspruch einer nichtehelichen Kindsmutter han-
delt und das Kind schon vor Rechtskraft der Scheidung geboren wurde.

& ein Steuervorteil (Einkommensteuerermittlung nach dem sog. Splitting-Verfahren
bei Zusammenveranlagung) aus der zweiten Ehe hat die erste Ehe nicht geprägt
und ist deshalb abzuziehen.

Eheprägendes Einkommen der F1

Der Bedarf der F1 ist – abgesehen von den Fällen der konkreten Bedarfsbestimmung – die
Hälfte der Summe der beiden Einkommen

b) Ungedeckter Restbedarf (konkrete Unterhaltshçhe)

9 Die Höhe des Unterhalts hängt davon ab, wie viel des Bedarfes der F1 durch deren eigenes
Einkommen gedeckt ist

Der so ermittelte Unterhalt der F1 ist ein vorläufiger Wert, weil – um die Leistungsfähig-
keit des M aufrechtzuerhalten, also um seinen Selbstbehalt zu wahren – die Unterhalts-
pflicht gegenüber F2 zu berücksichtigen ist.

2. Ehegattenunterhaltsanspruch der F2

a) Bedarf der F2: wiederum Halbteilungsgrundsatz

10 Eheprägendes Einkommen des M

& eheprägende Unterhaltspflichten sind abzuziehen, insb. der Unterhalt für Kinder aus
der ersten Ehe und auch aus der zweiten Ehe, aber auch der Ehegattenunterhalt für F1

�bersichten zum Unterhaltsrecht
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